
Verjährung 

Regelmäßige Verjährungsfrist 

! § 195 BGB: drei Jahre, beginnend mit dem 
Schluss des Jahres, in welchem der 
Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger Kenntnis von seinem Anspruch 
hätte haben müssen. 



Andere Verjährungsfristen 

! § 438 BGB zwei Jahre und bei Bauwerken 
bzw. Sachen, die in Bauwerke eingebaut 
werden: Fünf Jahre                                 
bei Arglist: regelmäßige Verjährungsfrist 

! § 634a BGB zwei Jahre und bei 
Bauwerken, einschließlich Planung und 
Überwachung fünf Jahre 

Hemmung der Verjährung       
durch 

! Klageerhebung 
! Zustellung von Mahnbescheid 
! Zustellung der Streitverkündung 
! weitere Fälle von § 204 BGB 
! Verhandlungen § 203 BGB 



Neubeginn der Verjährung             
§ 212 BGB 

! Bei Anerkenntnis 
! Bei Vollstreckung 

Wirkung 

! Leistungsverweigerungsrecht 

! Nur bei Erhebung der Einrede beachtlich 


